
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Bickenbach

§ 33 Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppierungen 

alt neu

(1) Ein Stimmrecht haben alleine die Mitglieder des Ausschusses. 

Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung und ihre oder 

seine Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter sind berechtigt, an 

den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 

Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz 

entfallen ist, sind berechtigt, in diesen ein Mitglied mit beratender 

Stimme zu entsenden.

Ein Stimmrecht haben alleine die Mitglieder des Ausschusses. 

Die Mitglieder der Gemeindevertretung sind berechtigt, an den 

Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

(2) Wer einen Antrag gestellt hat, kann diesen in den Ausschüssen 

begründen, auch wenn er ihnen nicht als Mitglied angehört.

entfällt

(3)

Der Gemeindevorstand nimmt an den Ausschusssitzungen teil. 

§ 20 gilt entsprechend. Sonstige Gemeindevertreterinnen und 

Gemeindevertreter können - auch an nicht-öffentlichen Sitzungen - 

nur als Zuhörerinnen oder Zuhörer teilnehmen. Für den  

Wahlvorbereitungsausschuss gelten die besonderen 

Regeln des § 42 Abs. 2 HGO.

wird zu (2) neu

Der Gemeindevorstand nimmt an den Ausschusssitzungen teil. 

§ 20 gilt entsprechend. 

Für den Wahlvorbereitungsausschuss gelten die besonderen Regeln 

des § 42 Abs. 2 HGO.

(4)

Die Ausschüsse können Vertreterinnen und Vertreter derjenigen 

Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend 

betroffen werden und Sachverständige zu den Beratungen zuziehen.

wird zu (3) neu

Die Ausschüsse können Vertreterinnen und Vertreter derjenigen 

Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend 

betroffen werden und Sachverständige zu den Beratungen zuziehen.


